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So ist  es nicht mögl ich, mit  einer Person zu klären, 
weshalb sie sich längere Zeit  in unmittelbarer Nähe der 
Botschaft  aufhiel t ,  wenn sie sich tatsächl ich mit  schnel
lem Schri t t  auf diese zu bewegte. Zur Gewährleistung 
des takt ischen Vorgehens ist  es notwendig, daß durch die 
Sicherungs-,  Zuführungs- oder anderen operat iven Kräfte 
derart ige Informationen zielstrebig erarbeitet und den 
Diensteinheiten der Linie IX übermit tel t  werden..

Kommen mehrere Untersuchungsführer zur Klärung eines durch 

mehrere Personen verursachten Sachverhaltes zum Einsatz, muß 

vorher bei jedem betei l igten Untersuchungsführer Klarheit  darü

ber bestehen, was als Gefahr für die öffent l iche Ordnung und 

Sicherheit  angesehen wird, da nur so ein einheit l iches Vorgehen 

zum Gegenstand der Befragung gesichert  werden kann.

b) der zu klärende Sachverhalt  muß von solch einer Schwere 
sein, daß ein Reagieren der Untersuchungsorgane er
forderl ich ist

Es wurde berei ts im Abschnit t  3.3.2. ausgeführt ,  daß sich die 

Unumgängl ichkeit  einmal aus dem Erfordernis zur Klärung einer 

Gefahr,  die nur dadurch beseit igt  werden kann, daß diese Befug

nis wahrgenommen wird und zum anderen daraus ergibt,  daß die 

Klärung der Gefahr durch die Untersuchungsorgane des MfS zu 

erfolgen hat,  wei l  die Abwehr dieser konkreten Gefahr Bestand

tei l  der pol i t isch-operat iven Aufgabenerfül lung entsprechend 

der staatsrecht l ichen Verantwort l ichkeiten des MfS ist .  Die 

Unumgängl ichkeit  der Durchführung der Sachverhaltsklärung durch 

die Untersuchungsorgane des MfS ist  auch dann gegeben, wenn die 

Gefahr von solcher Brisanz ist ,  daß sie ein sofort iges Tät ig

werden der Untersuchungsorgane des MfS zu ihrer Abwehr erfor

dert  und die Sachverhaltsklärung nicht erst an das sachl ich zu

ständige Organ übergeben werden kann.

Während die von straf recht l ich"relevanten Handlungen ausgehen

den Gefahren immer die Unumgängl ichkeit  begründen, erfordern 

geringfügige rechtswidr ige Handlungen, z.  B. geringfügige 

Ordnungswidr igkeiten, die im vereinfachten Verfahren für die


